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ANTRAG Nr. 49/11 

nach § 29 GeschO 

des Sonderausschuss Musik in der Kirche 

 

Betr.: Singen in landeskirchlichen Schulen und Ausbildungsstätten als Bestandteil der 
Ausbildung 

Eingebracht in die Sitzung der 14. Landessynode am _________________ 

Beschluss vom _________________ 

A.  Annahme: 

  einstimmig  

  mit Mehrheit 

  bei ____ Jastimmen, ____ Neinstimmen, ____Enthaltungen 

  Ablehnung 
 
B.  Verweisung an  

C. Antrag zurückgezogen 
am _______________ 

 

 
Die Landessynode möge beschließen: 
 
„Der Oberkirchenrat wird gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass in landeskirchlichen Schulen und 
Ausbildungsstätten das Singen zum selbstverständlichen Bestandteil der Ausbildung gehört.“ 
 
 
Begründung: 
 
Nachdem das Singen auf allen Ebenen zurückgeht, ist es umso nötiger, dem Thema Singen in 
den kirchlichen Ausbildungsgängen mehr Gewicht beizumessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuttgart, 26. Oktober 2011 
 
 


